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Einrichtungen
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Welche Arbeitsstätten sind betroffen?

 Arbeitnehmer/innenzahl (AN) etwa
gleich bleibend:

- bis 50 AN oder
- bis 53 AN (Lehrlinge, Behinderte)

bis 250 AN:
- gesamt über alle Arbeitsstätten
- keine Arbeitsstätte mehr als 50 AN

 AN-Anzahl wechselnd:
- durchschnittlich bis 50 AN
- mehr als 75 AN an bis zu 30

Tagen/Jahr

https://auva.at/praevention/sicher-arbeiten/auvasicher-betreuung-von-kleinbetrieben/
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Vision
Wir SICHERN Ihren Betrieb.

Mission

Wir sind spezialisiert auf Gesundheit und Sicherheit bei der 
Arbeit: 

Wir kümmern uns um Ihre Anliegen. 
Wir bieten individuelle Betreuung. 
Wir geben Impulse für produktives Arbeiten. 
Wir geben Rechtssicherheit. 
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Organisation der Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzdokumente: Hilfestellung auf Basis 
der zur Verfügung gestellten „SGO-Trennblätter“
Evaluierung: Unterstützung bei der Erstellung und 
Aktualisierung 
Unterweisung der Arbeitnehmer:innen: Hilfestellung 
bei der Erstellung und Unterstützung bei der 
Durchführung
Behördenangelegenheiten: Unterstützung bei z. B. 
Genehmigungsverfahren, Umbauten, Auflagen des 
Arbeitsinspektorats

Wir SICHERN Ihren Betrieb 
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-Gesundheitsgefahren

-Mutterschutz

-Mobbing

-Alkohol 

-Wiedereingliederungsteilzeit

Wir SICHERN Ihren Betrieb 
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https://auva.at/auva-ihre-leistungen/leistungen-auf-einen-blick/versicherungsschutz/#Unfall-melden
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Nutzen sie die finanziellen Entschädigungen z. B. der 
Entgeltfortzahlung oder der Wiedereingliederungsteilzeit?

https://auva.at/auva-ihre-leistungen/leistungen-auf-einen-blick/finanzielle-entschaedigung/entgeltfortzahlung/
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Wieviele Ersthelferinnen und Ersthelfer müssen bestellt werden?    
Auffrischungskurse alle 4 Jahre aktuell?

Die Mindestzahl an ausgebildeten Ersthelferinnen und Ersthelfer beträgt in Abhängigkeit der 
regelmäßig, gleichzeitig in der Arbeitsstätte Beschäftigten:

•bis 19 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 1 Person,

•20 bis 29 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 2 Personen,

•je weitere 10 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 1 zusätzliche Person.

In Büros oder in Arbeitsstätten, in denen die Unfallgefahren mit Büros vergleichbar sind 
(geringe Unfallgefahren):

•bis 29 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 1 Person,

•30 bis 49 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 2 Personen,

•je weitere 20 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 1 zusätzliche Person.
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Sicherheitsvertrauenspersonen

Sicherheitsvertrauenspersonen (SVP) sind zu 
bestellen, wenn im Betrieb regelmäßig mehr als 10 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigt 
werden.
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Wir SICHERN Ihren Betrieb.

z. B. Thema häufigste Unfallursache – Sturz und Fall

Entsprechen alle ihre Absturzsicherungen den gesetzlichen 
Vorgaben?

Wurden auch die Kindersicherheitsnormen berücksichtigt?

Sind die Böden rutschsicher gem. den Vorgaben?
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Wir SICHERN Ihren Betrieb.

-Gefährliche Arbeitsstoffe

Haben sie schon alle krebserzeugenden Arbeitsstoffe ersetzt?

https://arbeitsstoffverzeichnis.auva.at/ 



auvasicher.atauvasicher.at

Wir SICHERN Ihren Betrieb.
Individuelle Beratung

-zu sicherheitstechnischen Fragen (z. B. Arbeitsstoffe, Lärm, 
Vibrationen, elektromagnetische Felder, optische Strahlung, UV-
Belastung, Fragen zur beruflichen Reisetätigkeit/Transport, PSA, 
schutzbedürftige Personen)

-zu arbeitsmedizinischen Fragen (z. B.   Berufskrankheiten, Hautschutz, 
PSA, Nichtraucherschutz, Fragen zur beruflichen Reisetätigkeit, 
Arbeitshygiene, Bildschirmbrille, Ernährung am Arbeitsplatz, 
Betriebsklima, Stressbelastung, Nachtarbeit, biologische Stoffe, 
Impfberatungen, schutzbedürftige Personen)
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Nutzen für den Betrieb:

-Der Sicherheits- und Gesundheitsstandard im 
Betrieb wird aufgrund der Dokumentation 
(Organigramm, Verantwortlichkeit, 
Untersuchungsintervalle, …) transparenter dargestellt 
und somit auch erhöht.

-Aktuelle, vollständige und griffbereite Unterlagen 
geben Rechtssicherheit und vermitteln bei 
Behördenkontakt Kompetenz.

-Arbeitnehmerschutzrelevante Abläufe 
(Untersuchungen, Prüfungen, …)  werden organisiert.
Vorarbeit für die Einführung eines SGM Systems.

-Prävention ist Unfallverhütung und spart Kosten 
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https://auva.at/praevention/sicher-arbeiten/


